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Ausgegeben: 06.11.2025 

G E S E T Z E N T W U R F  

der CDU-Landtagsfraktion 

betr.: Gesetz zur Öffnung personallos betriebener Kleinstsupermärkte außer-
halb der allgemeinen Ladenöffnungszeiten (Minimarkt-Gesetz) 

Der Landtag wolle beschließen: 

Artikel 1 
Änderung des Gesetzes Nr. 1606 zur Regelung der Ladenöffnungszei-

ten (Ladenöffnungsgesetz – LÖG Saarland) 

Das Gesetz Nr. 1606 zur Regelung der Ladenöffnungszeiten (LÖG Saarland), 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 15.11.2006 (Amtsbl. 2006, S. 1974), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 11.11.2020 (Amtsbl. I, S. 1262), wird wie 
folgt geändert: 

Nach § 6 wird einer neuer § 6a eingefügt: 

„§ 6a Personallos betriebene Kleinstsupermärkte 

(1) Personallos betriebene Kleinstsupermärkte mit einer unmittelbar dem 
Verkauf dienenden Grundfläche von bis zu 150 m², in denen kein persön-
licher Kundenkontakt stattfindet und die Auswahl, Übergabe und Bezah-
lung der Waren mittels eines oder mehrerer Warenautomaten oder mit-
tels Selbstbedienung erfolgt, dürfen abweichend von den Vorschriften des 
§ 3 an allen Tagen während des ganzen Tages geöffnet sein. 

(2) Abweichend von der Vorschrift des Absatzes 1 darf die Ortspolizeibe-
hörde an Sonn- und Feiertagen die Dauer und Lage der zugelassenen 
Öffnungszeiten eines personallos betriebenen Kleinstsupermarktes ein-
schränken, jedoch nicht unter einer Dauer von acht zusammenhängenden 
Stunden. 
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Artikel 2 
Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 

B e g r ü n d u n g :  

Allgemeines 

Im Saarland gelten nach dem Ladenöffnungsgesetz (LÖG Saarland) grundsätz-
lich die Öffnungszeiten von montags bis samstags auf 6 bis 20 Uhr. An Sonn-
tagen und gesetzlichen Feiertagen besteht ein grundsätzliches Verbot der La-
denöffnung mit vereinzelten Ausnahmen. Dies gilt im eingeschränkten Maß für 
Apotheken (§ 4), Tankstellen (§ 5), Verkaufsstellen auf Personenbahnhöfen 
und dem Flughafen (§ 6), für Verkaufsstellen, deren Angebot in erheblichen 
Umfang aus einer oder mehreren Warengruppen Blumen und Pflanzen, Zeitun-
gen und Zeitschriften, Back- und Konditorwaren, Waren zum sofortigen Ver-
zehr oder Waren zum sofortigen Gebrauch und Verbrauch besteht sowie für 
Verkaufsstellen von themenbezogenen Waren oder Waren zum sofortigen Ver-
zehr auf dem Gelände oder im Gebäude einer Veranstaltung oder an einem 
festen Ausstellungsort während der Veranstaltungs- bzw. Öffnungsdauer, so-
fern die Waren einen engen Bezug zur Veranstaltung oder zum Veranstaltungs-
ort aufweisen oder der Versorgung der Besucher dienen.  

Das LÖG Saarland hält aber insbesondere keine Lösung für moderne techni-
sche Entwicklungen bereit, die sich mit gewissen Einschränkungen auch für 
eine durchgehende Öffnung als Ausnahme von den allgemeinen Ladenöff-
nungszeiten eignen. Andere Bundesländer wie Bayern oder Hessen haben hier-
für bereits gesetzliche Grundlagen geschaffen. Daneben zeigten sich in der 
Vollzugspraxis immer wieder Defizite und Bürokratiehindernisse etwa durch 
nicht praxistaugliche und nicht der Rechtsklarheit dienende Regelungen, die 
einem effektiven und modernen Vollzug des Ladenschlussrechts entgegenste-
hen und eine Vielzahl an untergesetzlichen Vollzugshinweisen erforderlich 
machten. Insbesondere besteht der vielfache Wunsch nach gesetzlichen Klar-
stellungen und rechtlichen Vereinfachungen sowie einer Stärkung des Selbst-
verwaltungsrechts der Gemeinden (Artt. 117, 118 der Verfassung des Saar-
landes (SVerf) und Art. 28 Abs. 2 des Grundgesetzes), letzten Endes also nach 
einer Deregulierung und Entbürokratisierung des in Saarland bislang geltenden 
Ladenschlussrechts. Das Ladenschlussrecht ist deshalb nun nicht nur an neue 
Vertriebsformen und gewandelte Bedürfnisse der Kunden, der Wirtschaft und 
der Verwaltung anzupassen, es ist insgesamt ein modernes Ladenschlussrecht 
zu schaffen. Die Gesetzesänderung passt das Ladenschlussrecht im Saarland 
diesen Anforderungen zeitgemäß an. Es soll aber vor allem auch Bewährtes 
beibehalten, wo kein dringender Bedarf für Änderungen besteht. Es soll den 
Schutz der Arbeitnehmer und den Schutz der Sonn- und Feiertage als grund-
legendes Ziel des Ladenschlussrechts nicht aus den Augen verlieren. Die 
Grundpfeiler des bisherigen Ladenschlussrechts – namentlich die allgemeinen 
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Ladenschlusszeiten von 20 bis 6 Uhr sowie das grundsätzliche Verbot der 
Sonn- und Feiertagsöffnung – haben sich insgesamt bewährt. 

Ergänzend zu den aus dem bislang geltenden Ladenschlussrecht zu überneh-
menden Grundlagen sind die folgenden Neuregelungen erforderlich:   

Zu Artikel 1: 

Personallos betriebenen Kleinstsupermärkten wird grundsätzlich ein durchge-
hender Betrieb an allen Wochentagen gestattet. An Sonn- und Feiertagen kann 
die jeweilige Gemeinde den zeitlichen Rahmen auf acht Stunden Mindestöff-
nung einschränken. Eine Beschränkung des Sortiments personallos betriebe-
ner Kleinstsupermärkte ist gegenüber dem üblichen Warenangebot von Super-
märkten nicht vorgesehen. Die maximal zulässige Verkaufsflächengröße be-
trägt 150 m². Die damit einhergehende Privilegierung gegenüber herkömmli-
chen Vertriebsformen mit Verkaufspersonal ist durch eine am Zweck der 
Grund- und Nahversorgung orientierte Einschränkung der Verkaufsflächen-
größe in einem vertretbaren Maß bei 150 m² zu halten. Zur Wahrung der 
Schutzziele des Ladenschlussrechts ist der Einsatz von Verkaufspersonal au-
ßerhalb der allgemeinen Ladenöffnungszeiten auszuschließen. 

Der arbeitszeitrechtliche Gesundheitsschutz und der arbeitnehmerbezogene 
Sonn- und Feiertagsschutz aus Art. 147 der Verfassung und Art. 140 des 
Grundgesetzes in Verbindung mit Art. 139 WRV sind dadurch eingehalten, dass 
die Öffnung in den allgemeinen Ladenschlusszeiten nur zugelassen ist, wenn 
auf den Einsatz von Personal zu Verkaufszwecken vollständig verzichtet wird. 
Nach dem Wortlaut des Absatzes 1 darf kein persönlicher Kundenkontakt statt-
finden. Dies wird auf Arbeitnehmer bezogen mit der besonderen Arbeitszeit-
schutzvorschrift § 10 LÖG Saarland ergänzt. Aus Gründen der Wettbewerbs-
neutralität des Ladenschlussrechts ist der Verzicht aber im Übrigen unabhängig 
davon für die Öffnung in den allgemeinen Ladenschlusszeiten zwingende Vo-
raussetzung, ob es sich bei dem eingesetzten Personal um Arbeitnehmer han-
delt oder nicht. Die personallos betriebenen Kleinstsupermärkte grenzen sich 
gerade dadurch ab, dass sie durch eine vollständige Automatisierung oder 
Selbstbedienung bei Warenauswahl und Bezahlung anders als herkömmliche 
Verkaufsstellen ohne Verkaufspersonaleinsatz betrieben werden können. Dem-
nach darf in den allgemeinen Ladenschlusszeiten keine regelmäßig anfallende, 
auf den Verkauf gerichtete Tätigkeit durchgeführt werden. So ist vor allem das 
Auffüllen des Sortiments außerhalb der allgemeinen Ladenöffnungszeiten aus-
geschlossen, sodass gegebenenfalls ausverkaufte Waren auch erst zu den all-
gemeinen Ladenöffnungszeiten wieder aufgefüllt werden können. 

Die Wettbewerbsneutralität gegenüber herkömmlichen Verkaufsstellen und 
auch die durch den Sonn- und Feiertagsschutz gebotene äußere Sonn- und 
Feiertagsruhe stellt Absatz 1 dadurch sicher, dass die Größe der Verkaufsfläche 
dem Begriff als „Kleinstsupermärkte“ entsprechend auf bis zu 150 m² begrenzt 
wird. Dies beschränkt die Anziehungskraft der personallos betriebenen Kleinst-
supermärkte durch das damit einhergehende verkleinerte Warensortiment auf 
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ein vertretbares Maß und verhindert einen ausufernden Verkauf an Sonn- und 
Feiertagen. So ist durch die durchgehende Öffnung nur ein zu vernachlässi-
gender Eingriff in den Wettbewerb zu verzeichnen. Auch die Störungen der 
äußeren Sonn- und Feiertagsruhe durch einen übermäßigen Kundenverkehr 
halten sich so in Grenzen, sodass eine werktägliche Geschäftigkeit vermieden 
wird. Die öffentliche Wahrnehmbarkeit hält sich in vertretbaren Grenzen. Eine 
unendliche Auswahl an verschiedensten Waren ist durch den Zweck der Privi-
legierung gerade nicht erforderlich. Personallos betriebene Kleinstsupermärkte 
sollen die Grund- und Nahversorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln und 
Erzeugnissen für den täglichen Haushaltsbedarf wie Drogerie-, Hygiene- und 
Zubehörartikeln verbessern. Dies gelingt auch schon mit einem auf ein Basis-
sortiment verkleinerten Warensortiment auf einer Verkaufsfläche von bis zu 
150 m². 

Die gewählten 150 m² werden für notwendig gehalten, um bereits bestehende 
Nahversorgungskonzepte nicht auszuschließen. So lässt sich diese Größe noch 
mit den die Einschränkung fordernden Erwägungen in einen angemessenen 
Ausgleich bringen. Als relevante Fläche sind unmittelbar Verkaufszwecken die-
nende Flächen zu werten, nicht jedoch sonstige Wirtschafts- und Betriebs-
räume. Lagerräume zählen dann nicht zur Verkaufsfläche, wenn die Waren 
durch Einsatz von Personal vor dem Feilhalten aus einem (Vorrats-)Lager in 
die Auslagen oder Warenautomaten eingeräumt werden. Es kommt nicht da-
rauf an, dass die Fläche vom Kunden betretbar ist. Ein Lager, aus dem die 
Waren nach Auswahl durch die Kunden über beispielsweise ein Bestellterminal 
vollautomatisch und unmittelbar über Förderbänder oder ähnliche technische 
Mittel zu den Kunden verbracht werden, ist bei der Verkaufsfläche einzurech-
nen. Andernfalls wäre die Verkaufsflächenbeschränkung einfach zu umgehen.  

Es sind alle denkbaren Formen von Verkaufsstellen, in denen ein Verzicht auf 
den Einsatz von Personal zu Verkaufszwecken möglich ist, zu berücksichtigen 
und gleichzeitig Umgehungen der durch den Gesetzeszweck gebotenen Ein-
schränkungen auszuschließen. Erfasst sind deshalb grundsätzlich die unter 
verschiedensten Bezeichnungen wie „Digitale Kleinstsupermärkte“, „E-Kioske“, 
„Smart Stores“ oder schlicht als Automatenläden verbreiteten, personallos be-
triebenen Verkaufsstellen. Dieser Vielfalt trägt Absatz 1 Rechnung, indem er 
die Auswahl der Waren, Bedienung und Bezahlung mittels eines oder mehrerer 
Warenautomaten oder mittels Selbstbedienung und damit sogar auch mittels 
Vertrauenskasse gleichermaßen umfasst. Im Übrigen ist die Begriffsbestim-
mung technologieoffen gehalten. Entscheidend ist der Verzicht auf den Einsatz 
von Verkaufspersonal, nicht jedoch die Nutzung digitaler Lösungen. So können 
vom kleinen Supermarkt in der Stadt bis hin zum Dorfladen verschiedenste 
Vertriebsformen die Privilegierung nutzen, sofern sie die Tatbestandsvoraus-
setzungen erfüllen. Der Kaufvorgang kann auf unterschiedlichste Art und 
Weise ausgestaltet sein: Gängig ist Selbstbedienung und Bezahlung an Selbst-
Scanner-Kassen. Verbreitet sind auch sogenannte Automatenläden, die meh-
rere herkömmliche Warenautomaten zur Auswahl und Bezahlung der ge-
wünschten Waren nutzen. Als Warenautomaten sind dabei nach dem gängigen 
Verständnis selbsttätige Verkaufseinrichtungen, die vom Kunden ausgewählte 
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Waren gegen Zahlung eines Kaufpreises abgeben, zu verstehen. Technisch 
aufwändigere Systeme nutzen eine Kamera-, Sensor- und KI-gestützte auto-
matische Erfassung der von den Kunden in Selbstbedienung gewählten Waren 
und verrechnen den Kaufpreis über eine Kunden-App, die einen separaten Be-
zahlvorgang beim Verlassen der Verkaufsstelle entbehrlich macht.  

Durch die aus der Begriffsbestimmung folgenden Einschränkungen werden die 
Privilegierung der personallos betriebenen Kleinstsupermärkte wie auch die 
von ihnen ausgehenden Störungen insbesondere der Sonn- und Feiertagsruhe 
auf ein vertretbares Maß begrenzt. Im Übrigen ist die durchgehende Öffnung 
durch die damit einhergehende Verbesserung der Grund- und Nahversorgung 
der Bevölkerung in Stadt und Land gerechtfertigt. Sie passt das Ladenschluss-
recht an fortschreitende Entwicklungen im Einzelhandel und an das sich ver-
ändernde Versorgungsbedürfnis der Bevölkerung an. Personallos betriebene 
Kleinstsupermärkte bieten eine jederzeitige wohnortnahe Versorgung und da-
mit auch die Möglichkeit von kurzfristigen Besorgungen, die ansonsten durch 
einen auch ohne Verkaufspersonaleinsatz geltenden Ladenschluss unterbun-
den würden. Die Möglichkeit kurzfristiger Besorgungen in örtlicher Nähe kann 
insbesondere für Beschäftigte zu einer entspannten Grundversorgung und 
durch die Vermeidung oder Reduzierung von Einkaufsfahrten auch zum Um-
weltschutz (Art. 20a des Grundgesetzes) beitragen. Letztendlich fördert die 
gesteigerte Verfügbarkeit die persönliche Ruhe, Besinnung und Erholung und 
vermeidet Stress. Gerade dadurch ermöglicht sie die Verwirklichung der mit 
dem Ladenschluss bezweckten Freizeit, Ruhe und Erholung für die Arbeitneh-
mer und kommt der verfassungsrechtlich den Sonn- und Feiertagen zugeord-
neten seelischen Erhebung und Arbeitsruhe (Art. 147 der Verfassung, Art. 139 
des Grundgesetzes in Verbindung mit Art. 140 WRV) zugute. Die Öffnungszei-
ten für personallos betriebene Kleinstsupermärkte werden im Interesse des 
Sonn- und Feiertagsschutzes freigegeben. Die Möglichkeit, sich insbesondere 
an Sonn- und Feiertagen dem Leben in Familie, Ehe, Versammlungen, Verei-
nen, Gewerkschaften, Gemeinden und damit den wesentlichen Grundelemen-
ten sozialen Zusammenlebens einzubringen, wird nicht eingeschränkt, sondern 
vielmehr gefördert.  

Der Eingriff in den Sonn- und Feiertagsschutz (Art. 147 der Verfassung, Art. 
139 des Grundgesetzes in Verbindung mit Art. 140 WRV) und die vom Laden-
schlussrecht zu wahrende Wettbewerbsneutralität fallen durch den Verzicht auf 
den Einsatz von Verkaufspersonal und die Beschränkung der Verkaufsflächen- 
und damit einhergehend der Sortimentsgröße verhältnismäßig aus. Mit dem 
Verzicht auf den Einsatz von Verkaufspersonal entfällt ein Hauptschutzzweck 
des Ladenschlussrechts weitestgehend.   

Die durchgehende Öffnung ist ausschließlich für die Verkaufsstellen zugelas-
sen, die unter den Begriff der personallos betriebenen Kleinstsupermärkte fal-
len. Der personallose Betrieb und die Verkaufsfläche von bis zu 150 m² müssen 
dabei nur außerhalb der allgemeinen Ladenöffnungszeiten eingehalten sein. 
Die vorgegebene Verkaufsflächengröße muss dann jedoch durch von Kunden 
nicht zu umgehende bauliche Einrichtungen sichergestellt sein. Möglich ist 
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demnach auch ein hybrider Betrieb, etwa mit einer für Kunden nicht ohne grö-
ßere Anstrengung passierbaren Abtrennung der über 150 m² liegenden Ver-
kaufsfläche zum Beispiel mittels automatischer Türen. Eine Abtrennung durch 
beispielsweise ein Absperrband oder eine bloße Stoffbahn ist dagegen nicht 
ausreichend.  

Da Bedarf, Situierung und andere Gesichtspunkte vor Ort jeweils unterschied-
lich ausfallen können, kann die örtlich zuständige Ortspolizeigebehörde für ihr 
Gemeindegebiet an Sonn- und Feiertagen nach Absatz 2 eine abweichende 
Lage und Dauer der Öffnungszeiten innerhalb von 0 Uhr bis 24 Uhr festlegen 
und so beispielsweise auch auf vereinzelt auftretende Störungen der äußeren 
Sonn- und Feiertagsruhe reagieren. Aus Gründen der Wettbewerbsneutralität 
unter den personallos betriebenen Kleinstsupermärkten ist dabei jedoch eine 
für die Öffnung zugelassene Dauer von mindestens acht Stunden beizubehal-
ten. Eine Ortspolizeibehörde kann demnach die Öffnung personallos betriebe-
ner Kleinstsupermärkte an Sonn- und Feiertagen nicht vollständig untersagen. 

Zu Artikel 2: 

Diese Vorschrift regelt das Inkrafttreten. 


